
 

 

 
 

 
 

Arealordnung für die Schulanlage 
 

 Das Befahren des Pausen- und Sportplatzes mit 

Mofas und Motorrädern ist untersagt. 

 Das Besteigen von Dächern ist verboten. 

 Jugendliche dürfen auf dem ganzen Schulareal 

keine Suchtmittel konsumieren. 

 Jede Lärmquelle soll niedrig gehalten werden.  

Ab 22:00 Uhr ist jeglicher Lärm verboten.  

 Abfälle gehören in die entsprechenden Behälter 

(auch Zigarettenstummel). 

 Findet Unterricht im Freien statt, ist das Areal dem 

Kindergarten und der Schule zu überlassen. 

 Zu allen Anlagen ist Sorge zu tragen. 

 Bei Ballspielen ist darauf zu achten, dass die Bälle 

auf dem Rasen bleiben und auf den angrenzenden 

Grundstücken keine Schäden verursachen. 

 Für Unfälle ausserhalb des Schulbetriebes (z. B. 

bei der Benützung der Spielgeräte) wird jede 

Haftung abgelehnt. 

 

 

Fehlbare Personen werden weggewiesen. 
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